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Kein Knöllchen – aber eine wichtige Information!

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
liebe Anwohnerinnen und Anwohner,  
Sie haben Ihr Fahrzeug auf dem Gehweg geparkt. 

Mögliche Konsequenzen  
bei Verstößen:
•  Bußgeld ab 55 EUR
•   Erhöhte Bußgelder und Punkte in 

Flensburg, wenn Fußgänger*innen 
behindert oder gefährdet werden

•  Abschleppen des Fahrzeugs bei  
erheblichen Behinderungen

Erlaubt:
•  Das Parken auf Gehwegen ist 

nur dort erlaubt, wo es durch 
entsprechende Verkehrsschilder 
oder Markierungen  
freigegeben ist.

Nicht erlaubt:
•  Das Parken auf Gehwegen ohne  

entsprechende Verkehrszeichen 
oder Markierungen ist verboten.

•  Auch „kurzes Halten“ oder „teilwei-
ses Gehwegparken“ ist untersagt, 
wenn keine Freigabe vorliegt.



Unsere Bitte an Sie:
Achten Sie bitte auf korrektes Parken – zum Schutz der  
schwächsten Verkehrsteilnehmenden und für ein gutes  
Miteinander in Ihrer Nachbarschaft.

Vielen Dank für Ihr Verständnis und Ihre Rücksichtnahme!

Ihr Ordnungsamt der Stadt Castrop-Rauxel

Warum ist das so wichtig?
Gehwege sind Lebensadern für unsere 
Gemeinschaft – vor allem für die, die 
besonders auf Sicherheit und Barriere- 
freiheit angewiesen sind:

•  Kinder, die zu Fuß oder mir dem Fahr-
rad zur Schule oder zum Spielplatz 
unterwegs sind

•  Senioren*innen, die Gehhilfen, Rolla-
toren oder Rollstühle benötigen

•  Menschen mit Behinderungen oder ein-
geschränkter Mobilität, die auf freie und 
sichere Wege angewiesen sind

Straßenrandparken schafft Sicherheit
Parkende Autos verengen die Fahrbahn 
optisch. Dadurch fahren viele Auto-
fahrer*innen langsamer und vorsichti-
ger. Das schützt besonders Kinder und 
schwächere Verkehrsteilnehmende.

Ein frei zugänglicher Gehweg be-
deutet Sicherheit, Schutz und Selbst-
ständigkeit für alle Fußgänger*innen. 
Wenn Fahrzeuge den Gehweg blo-
ckieren, müssen diese Personen auf 
die Straße ausweichen – das birgt 
große Gefahren!

Radfahren auf Gehwegen
•  Kinder bis 8 Jahre müssen den Gehweg nutzen.
•  Bis zum 10. Geburtstag dürfen Kinder weiterhin dort fahren.
•  Begleitende Erwachsene dürfen mit ihren Kindern auf dem  

Gehweg radfahren.


